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Anfrage 

des Abgeordneten Voggenhuber, Freunde und Freundinnen 

an den Bundesminister fur Finanzen 

betreffend Auswirkungen der Wirtschafts- und Währungsunion auf Österreich 

Die Verträge von Maastricht, genauer gesagt der Vertrag über eine Europäische Union, 
bestehend aus einer Wirtschafts- und Währungsunion und einer politischen Union, haben in den 
letzten Monaten fur ausreichend Zündstoff in der Debatte um die Erneuerung, Erweiterung 
und Weiterentwicklung der EG gesorgt. Nicht zuletzt der Ausgang des Referendums in 
Frankreich hat gezeigt, auf welch unsicheren Beinen dieses Projekt steht. Mangelnder Konsens 
und die Fragwürdigkeit der ökonomischen Durchsetzbarkeit lassen Zweifel am tatsächlichen 
Zustandekommen dieses Vertragswerkes berechtigt erscheinen. Während also ganz Europa 
über Für und Wider des Vertrages diskutiert, hat die österreichische Bundesregierung, als 
Beitrittswerber und Musterschüler, nichts anderes zu tun als in vorauseilendem Gehorsam in 
einem Aide Memoire von Außenminister Mock vom Juni 1992 sich grundsätzlich und 
solidarisch zu allem zu bekennen, was in den Maastrichter Verträgen verankert wurde. 

Während das Binnenmarktprojekt integrationspolitisches Zugpferd der 80er Jahre war, soll die 
Wirtschafts- und Währungsunion gen au jene Funktion in den 90er Jahre erfullen. Bis 1.1.1999 
soll durch die Einfuhrung einer einheitlichen Währung die Wirtschafts- und Währungsunion 
verwirklicht sein. Zu einem Zeitpunkt also, zu dem das Binnenmarktprojekt noch nicht 
realisiert ist, die EG vor scheinbar unlösbaren internen Problemen steht, wird die ökonomische 
Flucht nach vorne angetreten und ein gigantisches Projekt konzipiert, das jeglicher 
demokratischer Grundlage entbehrt. 
Die weitgehende Konzentration der EG auf den Binnenmarkt hat dazu gefuhrt, daß eine Reihe 
von Problemen vernachlässsigt wurden: 
* die ungleiche regionale Verteilung der wirtschaftlichen Entwicklung 
* das Ausbleiben sozialpolitischer Fortschritte 
* die Zunahme der Umweltzerstörung 
* das Demokratiedefizit 

Diese Defizite und Mängel wurden durch die Maastrichter Verträge nicht behoben' - 1m 
Gegenteil. Durch die Wirtschafts- und Währungsunion soll der waghalsige Versuch 
unternommen werden, eine monetäre Einheit über ein sozial und ökonomisch unterschiedliches 
und interessenspolitisch noch uneiniges Europas zu stülpen. So soll sich die künftige Union 
zwar Wirtschafts- und Währungsunions nennen, bei nicht allzu genauer Betrachtung des 
Vertragswerkes reduziert sich dessen Zielrichtung vorrangig auf eine Währungsunion. Das 
bedeutet fur die Mitgliedstaaten nichts anderes, als die Unterwerfimg staatlicher 
Wirtschaftspolitik unter die von der Europäischen Zentralbank exekutierte oberste Priorität -
der Preisstabilität. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen von den Mitgliedstaaten bestimmte, 
ausschließlich am Ziel der Preisstabilität orientierte, Konvergenzkriterien (Artikel 109 j des 
Vertrages über die Schaffung einer Europäischen Union) vor Eintritt in die WWU 
verpflichtend erfuUt werden: 

Wichtige makroökonomische Kennzahlen, die die ökonomische Entwicklung und die 
Wohlfahrt der Bevölkerung wenigstens in gewissen Ausmaß wiedergeben, wie zum Beispiel 
Wachstumsrate oder Arbeitslosenrate werden in diesem Zusammenhang nicht einmal erwähnt. 
Wenn auch über die Verbindlichkeit der Kriterien noch Unklarheit besteht, wird dennoch eine 

Reihe von EG-Ländern gezwungen sein, in den nächsten Jahren eine restriktive Wirtschafts-
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und insbesondere Fiskalpolitik zu verfolgen, um diese Kriterien zu erreichen. Zwangsläufig 
wird diese wirtschaftspolitische Restriktivität zu steigender Arbeitslosigkeit' und 
wirtschaftlicher Stagnation fuhren. Selbst der Internationale Währungsfonds rechnet damit, daß 
die Umsetzung der Maastrichter Verträge über mehrere Jahre hinweg Wachstumseinbußen 
bringen wird. 
Die einzige wirtschaftspolitische Vorgabe ist die der Preisstabilität, alle anderen Bereiche der 
Wirtschaftspolitik werden vernachlässigt. Durch die Aufstockung des Strukturfonds und die 
Dotierung eines Regionalfonds werden die negativen Auswirkungen auf die ärmeren Länder 
kaum ausgeglichen werden können. . 
Die Verträge von Maastricht haben auch unter den Ökonomen und RechtswissenschaftIer 
massive Proteste hervorgerufen. Einem Manifest von 62 Wirtschaftswissenschaftern vom 10. 
Juni 1992 gegen die Beschlüsse von Maastricht folgte ein ausfuhrliches Gegengutachten von 
deutschen und Schweizer Universitätsprofessoren: 
In dem Manifest heißt es wie folgt: 
"Die überhastete Einfiihrung einer Europäischen Währungsunion wird Westeuropa starken 
ökonomischen Spannungen aussetzen, die in absehbarer Zeit zu einer politischen 
Zerreißprobe führen können und damit das Integrationsziel gefährden. 
Die Beschlüsse von Maastricht, nicht die Kritik an ihnen, gefährden ein konfliktarmes 
Zusammemvachsen in Europa. " 

In Österreich wurde der Vertrag über die Errichtung einer Wirtschafts- und Währungsunion 
bislang stillschweigend hingenommen. Ohne entsprechende Analysen und Studien anzustellen, 
rühmt sich die österreichische Bundesregierung schon heute, die Konvergenzkriterien zu 
erfiillen und nicht nicht zuletzt aufgrund seiner Nettozahlerfunktion ein willkommenes Mitglied 
in der EG zu sein. 
In Unverständnis dieser Vorgangsweise stellen die unterfertigten Abgeordneten folgende 

Anfrage: 

1) Wie beurteilen Sie die Auswirkungen der Wirtschafts- und Währungsunion auf 
Österreich? 

2) Welche Untersuchungen, Studien und Analysen wurden bislang zu den ökonomischen 
Auswirkungen der Maastrichter Verträge auf Österreich erarbeitet bzw. in Auftrag 
gegeben?? 

3) Wie beurteilen Sie das Manifest der 62 Wirtschaftswissenschaftler vom 10. Juni 1992 
gegen die Beschlüsse von Maastricht (siehe Beilage)? 

4) Wie beurteilen Sie. das Gutachten von deutschen und Schweizer Professoren der 
Rechts- und Staatswisschaften zu dem Vertrag über eine Wirtschafts- und 
Währungsunion (siehe Beilage)? 

5) Halten Sie es fur realistisch, daß über eine Aufstockung der Mitteln des Strukturfonds 
der ökonomische Ausgleich im Sinne einer Umverteilung zugunsten der ärmeren 
Staaten erreicht werden kann? 

6) Wie beurteilen Sie die währungspolitische Dominanz der WWU, im Vergleich zu den 
ihr untergeordneten Politikbereichen der Sozial-, Regional- und Industriepolitik? 
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7) Welchen Stellenwert sollten Vollbeschäftigungs- und Verteilungsziele innerhalb' einer 
Europäischen Währungsunion einnehmen? 

8) Würden Sie es fur sinnvoll halten, neben dem 3 Stufen-Plan zur Schaffung einer 
einheitlichen europäischen Währung, einen entsprechenden Rahmenplan zur 
stufenweisen Einfuhrung hoher ökologischer und sozialer Standards zu verankern? 
Wenn ja, in welcher Form wird die österreichische Bundesregierung dahingehend Kritik 
an der Einseitigkeit der Maastrichter Verträge üben? 

9) Vermissen Sie neben den aufgestellten Konvergenzkriterien andere wichtige 
makroökonomische Daten wie Arbeitslosenquoten oder beispielsweise den Nachweis 
von Mindestumweltschutznormen fur eine Konvergenz im Umweltbereich usw.? 

1 0) Wie beurteilen Sie die Verbindlichkeit der Konvergenzkritierien? 

11) Exisitiert innerhalb der EG eine einheitliche Definition von Nettodefizitquoten? 
Wenn ja, wie lautet sie? 
Wenn nein, wie lauten die unterschiedlichen Definitionen und wie lassen sich diese 
überhaupt vergleichen? 

12) Halten Sie es fur realisitisch, daß die ärmeren Staaten "zeitgerecht" die notwendigen 
Konvergenzkriterien erfullt haben, oder aber furchten Sie nicht auch die weitere 
Forcierung der regionalen und ökonomischen Disparitäten? 

13) Wie beurteilen Sie die langfristigen Auswirkungen einer auf vorrangig Preisstabilität 
ausgerichteten Wirtschaftspolitik auf die Sozial- und Lohnpolitik? 

14) Wo sehen Sie die Defizite und Mängel des Vertrages zur Schaffung einer Wirtschafts­
und Währungsunion? 

15) Wie hoch sind die finanziellen Mitteln, die Österreich nun tatsächlich in die 
verschiedenen EG-Fonds einzahlen muß, und wie beurteilen Sie die Effizienz dieser 
Fonds grundsätzlich? 

16) Welche Stellungnahme zur Wirtschafts- und Währungsunion wird die österreichische 
Bundesregierung in die Beitrittsverhandlungen mit der EG einbringen? 
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Manifest der 62 WlrtschaftswDsseJnJl<chaftffer i 

I vom 100 Juni 1992 i 

,,1. Eine Wirtschafts- und Währungsunion kann als er­
strebenswertes Ziel des europäischen Integrationsprozes­
ses angesehen werden. Die Beschlüsse von Maastricht 
sind allerdings in entscheidenen Punkten ungeeignet, die· 
ses Ziel angemessen zu verwirklichen. 

2. Eine funktionsfähige Wirtschafts- und Währungsunion 
erfordert als Vorbedingung eine dauerhafte, über mehre­
re Jahre hinweg nachgewiesene Angleichung der relevan­
ten Wirtschaftsstrukturen der Mitgliedsländer. Eine ein· 
malige, stichtagsbezogene und damit mehr oder weniger 
zufällige Erfüllung einzelner Kriterien ist kein Nachweis 
der erforderlichen Konvergenz, 

3. Die in Maastricht festgelegten Konvergenzkriterien 
sind zu weich. 50 ist unter anderem nicht irgendeine rela· 
tive, sondern allein eine in absoluten Werten definierte 
Preisniveaustabilität als ökonomische Vorbedingung für 
den Eintritt in die Wirtschafts- und Währungsunion zu 
fordern. 

! 
gesehen ist, besteht die Gefahr, daß über pOlitische Ein· I 
flußnahme auf die Wechselkurse die Geldpolitik stabi· I:::: 

Iitätswidrig konterkariert wirci. Dies gilt gleichermaßen für 
die Tatsache, daß Kapitalverkehrskontrollen gegenüber 

Dritt/ändern immer noch möglich sind. ,:::::!::, 

7. Einen Konsens, Preisstabifität als Priorität zu betrach· 
ten, wie er traditionell in Deutschland vorliegt, gibt es in 
Gesamteuropa bisher noch nicht. Nur mit einem solchen 
Konsens, den Notenbank, Regierung und Bevölkerung ge­
meinsam tragen, kann jedoch eine konsequente Stab;­
Iitätspolitik verfolgt werden, da diese unter anderem der 
Unterstützung der Lohnpolitik und der Finanzpolitik des 
Staates bedarf. 

8. Die ökonomisch schwächeren europäischen Partner­
länder werden bei einer gemeinsamen Währung einem 
verstärkten Konkurrenzdruck ausgesetzt, wodurch sie 
auf grund ihrer geringeren Produktivität und Wettbe- : 
werbsfähigkeit wachsende Arbeitslosigkeit erfahren wer- : 
den. Hohe Transferzahlungen im Sinne eines nFinanzaus- , 

4, Der endgültig fixierte Termin für die Realisierung der gleichs" werden damit notwendig. Da bisher noch keine : 
Währungsunion (7. Januar 7999) wird eine politische Ei- Vereinbarungen über die Struktur einer politischen Union 1 

gengesetzlichkeit gegenüber den vereinbarten Konver· existieren, fehlt hierfür jedoch ein demokratisch hinrei- ! 
genzkriterien nach sich ziehen: Ist der Zeitpunkt erreicht, chend legitimiertes Regelungssystem. ! 
besteht die Gefahr, daß insbesondere das Inflationskrite· I 

~5e.~;Dk~/;e!E~u~oi~p~a!/~sc:h:e~:~zde:n::et~~a/~b~aiSan;~ki:ew;I.~d:t~o:rt~~z:w;eF.:lt~g~e~h~e~n/~d~eer ~~~?~f~~g§i~1r~:ff~~EJ;E;I~E :,1 

•. •. .'.. nenmarktes benötigt oder erzwingt keineswegs eine ge-
: 

Unabhängigkeit Preisstabifität in Europa nicht durchset- meinsame europäische Währung. I 
zen, weil es für sie aufgrund unterschiedlicher Interessen : 
der nationlaen Entscheidungsträger keinen genügend 10. Die überhastete Einführung einer Europäischen ,:i 

starken Anreiz gibt, dies zu wollen. Die persönliche Un- Währungsunion wird Westeuropa starken ökonomischen 
abhängigkeit der Gouverneure ist nicht gesichert, und Spannungen aussetzen, die in absehbarer Zeit zu einer 1 
Sanktionen bei Verletzung des Stabilitätsziels fehlen. politischen Zerreißprobe führen können und damit das ! 

Integrationsziel gefährden. 
6. Als Voraussetzung für eine erfolgreiche Politik der 
Preisstabilität müßte die Europäische Zentralbank auch 11. Die Beschlüsse von Maastricht, nicht die Kritik an ih­
die Wechselkurskompetenz gegenüber Drittlandswährun a nen, gefährden ein konfliktarmes Zusammenwachsen in 
gen besitzen. Da diese Kompetenzübertragung nicht vor- Europa. " 

l ...... .; ................... _ .............. _ .................... _ .. ____ .... __ ..... _ .. __ .... __ ... __ .............. _ ......... __ ...................... _ .... _____ ....... _ ......... _ ......... _ ......... __ ... _ ..................... _ .......... _ .... _ .............. _ ......... ____ .... __ .... __ ............ ___ .... J 
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. HANDELSBLATT 

Nr. 1211 Freitag/Samstag, 26.127. 6.1992 

MAASTRICHT I Erneute Kritik deutscher Wissenschaitier 

ZentraH§Rerung ohne KOlDltroRle 
HANDELSBLAIT, Donnerstag. 25.6.1992 

HB DÜSSELDORF. Eine Gruppe von 
Professoren der Rechtswissenschaf­
ten und der Volkswirtschaftslehre 
kommt in einer Stellungnahme zum 
Vertrag von Maastricht zu der Emp­
fehlung, von einer Ratifizierung die­
ses Vertragswerkes abzusehen. Der 
Vertrag müsse noch einmal überarbei­
tet werden, um für alle EG-Mitglied­
staaten und ihre Bürger annehmbar 
zu sein. Er übertrage Kompetenzen 

auf Organe der Europäische~ Ge~ein­
schaft in einer Art und Welse, die zu 
einer Zentralisierung ohne hinrei­
chende Kontrolle führen würde. Die 
Souveränität der Mitgliedstaaten wür­
de durch die Ratifizierung des Vertra­
ges so sehr geschwächt, daß ihnen in 
mancher Hinsicht weniger autonome 
Handlungsspielräume blieben aIs heu­
te den Bundesländern im System der 
Bundesrepublik Deutschland. Es gebe 
keine rechtlich gesicherte Kompe­
tenzverteilung (Seite 8). 

EUROPA / Kritik deutscher Hochschullehrer der Rechts- und Staatswissenschaften 

Die§eJr Vefltrriffig VOIDl Miffiiffi§ttrridhlt 
§(Q)Rlite nncht Jr21tniffiznert weJr((flerm 
DüSSELDORlF. N!l1dullem scholm 64) deutsdl~ schwerniegeImtrll~ trll!l1ß 'ifOIlll (I!!Kll(l!rr R!l1tiflIieruog des 
Hochschullehrer Jl(riti~ 20 dem im Mlll!l1strfcMa .denen~ 'Uofi'Jßegendern VeHin1gste%tl2$ !l1bzur2telll 
Vertrag vorgesebenen Konzept der EuropäischeKll set Die lHlochscbuKlehliefi', die siell» Zlll Wort met­
Währungsunion geüM habeill, äußeIi1. sieb im deD: IPe~err lSemho~ BI11SeH, llJlricb Hmmeng81, 
folgendeIl!! eine Grup~ 'UOIID IProfessorelDl derr Göttinge211, ChristBl!lll!I J:Urchnerr, Haoooverr, JOal­

Rechts- und Sta!lltswissenscbS!f~em ZlIl deo Teiiem cbim Rücbrt, HmOIDlOVeli'9 lOlieterr §Chmidtch~ 
des VertrSlges, die skin oicM muli' die Währungs-- VnivelrSiUi~ des Ssuali'isildes, ChrisdslK!l §t21~, 
uoion beziehen. Das Ergebnis ibrer Analyse: Die Göttingelll, M2Dli'r~ JE. Strei~, lFll'enbWlrgi> RoHSlndi 
Defizite des MustricM-Vertfi'sges sind so VaubeH, M!l1nnbeim, ~21ID WSltnmi> J[öhn. 

D' ie europäische Einigung ist 
. ~. ein erstrebenswertes ZieL 
, . Der mit dem Vertrag über die. 

Europäische Union (Maastricht-Ver­
trag - EUV) gewählte Weg birgt aber­
so schwerwiegende Gefahren in sich,· 
daß der Vertrag noch einmal überar­
beitet werden sollte, um für alle Mit­
gliedstaaten der Europäischen Ge­
meinschaft und ihre Bürger annehm­
bar zu sein. 

Es scheint uns geboten, die Gefah· 
ren aufzuzeigen, die im Maastricht­
Vertrag in seiner gegenwärtigen Fas­
sung angelegt sind, damit vor einer 
Ratifizierung die notwendigen Refor­
men in die Wege geleitet werden kön· 
nen. 

Bedenken gegen die im Maastricht­
Vertrag gewählte Vorgehensweise zur ' 
Herstellung der Europäischen Wäh- I 

rungsunion sind bereits vorgetragen 
worden (Erklärung von 60 Professoren 
der W1rlscha.ftswissen.schaft). Auf sie 
soU hier nicht noch einmal eingegan­
gen werden. Der gegenwärtige Text 
des Maastricht-Vertrages gibt jedoch 
Anlaß zu schwerwiegenden Bedenken, 
die bisher nicht oder nur· unzurei­
chend geltend gemacht worden sind. 

Unser wichtigster Kritikpunkt ist, 
daß der Maastricht-Vertrag Kompe­
tenzen auf Organe der Europäischen 
Gemeinschaft in einer Art und Weise_ 

überträgt, die Zu ein~erung ® eine veroo5Serte Köntrolle der 
ohne hinreichende Kontrolle führen Exekutive durch die Mitgliedstaaten 
würde. Die Bürokratie der ~mein- und die anderen Institutionen der ~ 
schaft. würde weder einer demokrati- meinschaft (gesetzgebende und re<:ht-
sehen Kontrolle durch Instanzen der sprechende Organe); 
Europäischen Geme~aft noch ® ein System des freien Wettbewerbs, 
einer wirksamen Kontrolle durch die das weder durch interventionis1iscbe 
Mitgliedstaaten unterliegen. Maßnahmen einer zentralisierten 

Die Subsidiaritätsklausel ist 
viel zu allgemein gehalteill 

Deren Souveränität würde durch 
die Ratifizierung des Vertrages so 
sehr geschwächt, daß ihnen in man­
cher Hinsicht weniger autonome 
Handlungsspielräume blieben als heu­
te den Bundesländern im föderativen 
System der Bundesrepublik Deutsch­
land. Das in den Vertrag immerhin 
aufgenommene Subsidiaritätsprinzip 
ist in seiner derzeitigen Fassu.ng so 
allgemein gehalten. daß es keinen ef­
fektiven Schutz gegen immer weiter­
reichende Kompetenzübertfagungen 
auf Organe der Gemeinschaft bietet. 

Wenn der Vertrag die breite Zustim· 
mung erhalten soll, die für eine dauer­
hafte europäische Einigung unabding­
bar ist, muß er nach unserer Auffas­
sung auf drei Ziele ausgerichtet sein: ... 
o eine klare.und rechtlich wirksanl·:' 
gesich~··Kompetenzverteilung··iwf.;:·""i 

se.hen d~ ~~e~ u.od.~_17; ~t;.~ 
gliedstaaten: . .,~.. ,. . . 

europäischen Bürokratie noch durch 
marktwidrige Aktivitäten der Mit­
gliedstaaten gefährdet werden dart 

Im einzelnen bergen folgende Vor­
schriften des gegenwärtigen Vertrags­
werkes erhebliche Gefahren für· die 
Herstellung einer dauerhaften Euro­
päiscllen Union, die auf den Grundla­
gen der'~ der Slibsf.", 
diarität und der demoIp-aüschen Kon­
trolle der Exekutive beruhen sollte: 
1. Der neue Zielkatalog der Europäi­
schen ~meinschaft in· der Neufas­
sung von Art.3 EUV räumt den Ge­
meinschaftsorganen weitreichende 
Kom~tenzen für die Entwicklung 
eigener Politiken ein. 
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durch die Mitgliedstaaten 

Zu nennen sind hier eine Industrie­
politik (Art,3 lit.l EUV), die For­
schungs- und Technologieförderungs­
politik (Art,3lit.m EUV). die Sozialpo­
litik (Art,3 lit.i EUV), die Kultur- und 
Bildungspolitik (Art.3lit.p EUV) sowie 
die Verbraucherschutzpolitik (Art, 3, 
lit.s EUV). 

Alarmierend ist daran nicht nur, 
daß den Gemeinschaftsorganen die 
Möglichkeit zu interventionistischen 
Maßnahmen und Programmen auf 

den genannten Feldern gegeben wird, 
sondern auch, daß ihre Aktivitäten 
keiner wirksamen Kontrolle durch die 
Mitgliedstaaten, das Europäische Par­
lament und den Europäischen Ge­
richtshof unterliegen würden. 
2. Durch die Zuweisung der in Art,3 
EW genannten neuen Tätigkeitsbe­
reiche an die Gemeinschaft, insbeson­
dere durch den vertraglichen Auftrag 

zur ,.stärkung der Wetthewerbsfähig­
keit der Industrie der ~meinschaft", 
wird die zentrale Zielsetzung des 
EWG-Vertrages (Herstellung eines 
Systems, das den Wettbewerb inner­
halb des Binnenmarktes vor Verfäl­
schungen.. schützt) nicht nur abge." 
schwächt und verwässert. Vielmehr i 
wirddamit"zugleieh die Zielsetzung" 
der ~meinschaft als solche gelindert. 

In Art, 3a EUV wird" nunmehr fest- " 
gelegt, daß die Wirtschaftspolitik der 
~meinschaft dem Grundsatz "einer 
offenen Marktwirtschaft mit freiem 
Wettbewerb" verpflichtet sein soll. 
Werden die neuen Tätigkeits~reiche 
nach Art,3 EUV berücksichtigt, so 00-
deutet diese Festlegung aber, daß dei' 
Wettbewerb nur noch als ein Instru­
ment angesehen wird, das neben (ruei' 
nicht genannten) anderen Instrumen­
ten zum Einsatz kommen soll 

Das Ziel einer "offenen Marktwirt­
schaft." bleibt hingegen blaß und un­
verbindlich. Eine solche Zielsetzung 
hat keine Bindungswirkung für die 
A.ft und Weise, wie die der ~mein­
schaft in verstärktem Maße übertra­
genen Kompetenzen tatsächlich ge­
nutzt werden. Sie liefert vielmehr die 
Legitimationsgrundlage für einen un­
kontrollierten, freiheitsbeschränken­
den Interventionismus. 
3. Das in den Vertrag in Art, 3b EW . 
aufgenommene Subsidiaritätsprinzip 
ist zwar auf den ersten Blick ein Fort­
~hritt gegenü~r dem Status quo; es 
1st aber derart unbestimmt gelaBt, daß 
sich die Mitgliedstaaten gegen eine 
systematische Aushöhlung ihrer 
Kompetenzen durch die Europäische 
~meinschaft nicht wirksam (z.B. 
durch Anrufung des Europäischen Ge­
richtshofes) schützen können. 

daß die ~meinschafi in den Gebieten, 
in denen sie nicht ausschließlich zu­
ständig ist, tätig werden kann, wenn 
durch ein Tätigwerden der Mitglied­
staaten die jeweils angestrebten Ziele 

, nicht ausreichend erreicht werden 
können. 

Doch wird dieses Prinzip in einer 
Weise formuliert, daß die Zentralorga­
ne über' ~bühr gestärkt werden: In 
jedem Fall, in dem die ~meinschaft " 
geltend machen würde, daß bestimmte 
Aufgaben durch Mitgliedstaaten nach 
dem Umfang oder den mit ihrer Ver­
folgung verbundenen Wirkungen 
nicht ausreichend wahrgenommen 
werden können, würde automatisch 
eine neue ~meinschaftskompetenz 

lentstehen. Alternative, die Subsidiari­
tät wahrende Lösungen (z.B. Koopera­
tionen einzelner Mitgliedstaaten) wer­
den damit als mögliche Lösungen aus­
geschieden. 

Das Subsidiaritätsprinzip ist so ge­
faßt, daß ein Mitgliedstaat, der seine 
Kompetenzen vor dem Europäischen 
~richtshof unter Berufung auf dieses 
Prinzip verteidigen will, schon dann 
keine Aussicht auf Erfolg hat;' wenn 
von seinen Aktivitäten WirkUngen auf 
andere Mitgliedstaaten oder auf die 
Gemeinschaft insgesamt zu er"R'arten 
sind. 

Solche Wu-kungen sind jedoch eine 
nahezu notwendige Folge fortschrei­
tender Integration. Das bedeutet, daß 
die Subsidiaritätsklausel in Art. 3b 
EW keine Gewähr dafür bietet, auch 
nur einen Kernbereich von Kompe­
tenzen der Mitgliedstaaten sichern zu 
können. Damit ist die Zentralisierung 
vertraglich programmiert. 
4.. Durch die Verankerung des Ver­
braucherschutzes als Tätigkeitsfeld 
der Gemeinschaft in Art.3 lils und 
Art. 129a EUV wird das bisherige Pr0-
gramm des Art. l00a EWG-Vertrag ei'" 
heblich geändert. War bisher der Ver­
braucherschutz eine Bedingung. die 
bei allen Maßnahmen zu ~achten 
war, die der Herstellung des Binnen- ' 
marktes dienten, so ist er nunmehr 
zur unabhängigen Zielsetzung des" " 
Vertrages aufgestiegen. .... _."" : 

Dies ~ zur FolGe, daB unter der 
Formel Verbraucherschutz wontrol-. : 
lierte Eingriffe in das Vertragsrecht" 
der Mitgliedstaaten möglich werden, 
die eine nicht unwesentliche Schwä­
chung der Vertragsfreiheit als einem 
zentralen marktwirtschaftlichen Ord­
nungsprinzip bewirken. Denn es gibt 
kaum eine Regulierung, die nicht von 
den begünstigten Interessengruppen 
unter dem Vorwand des Verbraucher­
schutzes gefordert werden könnte. 
5. Mit Art, 130 EUV, demzufolge die 
~meinschaft und die Mitgliedstaaten 
dafür zu sorgen haben, daß die not­
wendigen Voraussetzungen für die 

WJ.rt1 nJCIlt Out ~W~'" tu.HJy",,",,-u<:L1 .... 

dustriepolitik Tür und Tor geöffnet, 
sondern es werden auch die nationa­
len Industriepolitiken gegen eine 
weUbewerbspolitische Kontrolle 
durch die EG (Art. 85 und 86 EWGV) 

• geschützt. " 
Art. 130 soll zwar, wie es in Absatz 3 

• heißt, keine Grundlage dafür bieten, 
daB die ~meinschaft irgendwelche 
Maßnahmen ergreüt, die zu Wettbe­
werbsverzerrungen führen könnten. 
Jedoch bringen die meisten der in Art. 
130 vorgesehenen industriepolitischen 
Instrumente der Gemeinschaft (An­
passungshillen, Unternehmensförde­
rung usw.) zwangsläufig eine Verzer­
rung des Wettbewerbs mit sich. 

Dem entspricht, daß Art. 130 Abs.l 
EW nicht einen freien und unver­
fälschten Wett~werb, sondern ledig­
lich "ein System offener und wettbe­
werbsorientierter Märkte" als Ziel der 
Industriepolitik vorsieht. 

Die Möglichkeiten zur Kontrolle in­
dustriepolitischer Aktivitäten sind ge-

• ring. Maßnahmen der ~meinschaft " 
müssen zwar auf Vorschlag der Kom- " 

• mission vom Rat einstimmig ~schlos- . 
sen werden. Die Erfahrung zeigt je­
doch. daß auch die weniger interven­
tioDlstischgesinnten nationalen Re­
gierungen zu politischen Tauschge­
schäften ooreit sind. 

Die industriepolitische Ermiichti-· 
gung des Art. 130 wird von interessen­
gruppen dazu benützt werden können, 
bei der Kommission und den Mit­
gUedsregierungen Subventionszah­
lungen und Handelsbeschränkungen 
gegenü~r Nichtmitgliedstaaten 
durchzusetzen, ohne daß dies durch 
eine parlamentarische Kontrolle 
-:- selbst für den Fall, daß das Europäi­
sche Parlament hierzu gewillt wäre­
verhindert werden könnte; denn die 
Industriepolitik der ~meinschaft 00-
darf laut Vertragstext nicht der Zu­
stimmung des Europäischen Parla­
ments. 

Da eine derartige, vertragskon!orm 
ausgestaltete Industriepolitik Wettoo. 
werbsverzerrungen notwendig zur 
Folge hätte, bietet auch eine Klage 
aufgrund Art. 130 Abs.3 Satz 3 EW 
(Geltendmachen von Wettbewerbsver­
zerrungen) vor dem Europäischen ~ 
richtshof kaum Aussicht auf Erfolg. 
Im Falle der nationalen Industriepoli­
tik greift diese Vorschrift ohnehin 
nicht. 

4088/J XVIII. GP - Anfrage (gescanntes Original)6 von 9

www.parlament.gv.at



6. Im Titel XV zu Forschung und tech­
nologischer Entwicklung (Art. 13Of-p 
EUV) wird eine-Verbindungslinie zur 
Industriepolitik hergestellt; denn es 
wird eine Forschungs- und Technolo­
gielörderungspolitik ermöglicht, die 
über die Schaffung allgemeiner, für 
die Unternehmen günstiger Rahmen­
bedingungen hinausgeht. Spezifische 
Forschungsförderungsprogramme 
werden auf Vorschlag der Kommissi­
on vom Rat beschlossen. Hierzu ist 
lediglich eine Anhörung des Europäi­
schen Parlaments erforderlich. Ge­
mäß Art. 130n EUV kann die Gemein­
schaft .gemeinsame Unternehmen" 
gründen oder .andere Strukturen" 
schaffen, die für die ordnungsgE!mäße 
Durchführung der Programme für ge­
meinschaftliche Forschung, technolo­
gische Entwicklung und Demonstra­
tion erforderlich sind. 

Unkontrollierbarer Spielraum 
. für die Industriepolitik 

Diese Vorschrüt eröffnet der Ge­
meinschaft einen faktisch unkontrol­
lierten zusätzlichen Spielraum für in­
dustriepolitische Maßnahmen und 
höhJt die Kompetenzen der Mitglied­
staaten (und auch der deutschen Bun-
desländer) aus. . 
7. Die von der Regierung des Verei- . 
nigten Königreichs nicht mitgetrage­
ne weitreichende Erweiterung der s0-

zialpolitischen Zuständigkeiten der 
Europäischen Gemeinschaft in Art.2 
des Maastrichter Sozialpolitischen 
Protokolls sieht vor, daß die Gemein­
schaft die Tätigkeit der Mitgliedstaa­
ten zum Schutz der Gesundheit und 
der Sicherheit der Arbeitnehmer und 
im Bereich der Arbeitsbedmgungen 
ergänzt, indem sie Mindestvorschrif­
ten erläßt. Ausgenommen sind davon 
das Arbeitsentgelt, das Koalitions­
recht, das Streikrecht sowie das Aus­
sperrungsrecht. 

Bei der Beurteilung dieser neuen 
Zuständigkeit ist zu berücksichtigen, 
daß die Pro-Kopf-Einkommen in der 
Gemeinschaft beträchtlich voneinan­
der abweichen (im Jahr 1990 waren es 
z.B. 9700 DM in Portugal und 40100 
DM in Dänemark). Ähnliches gilt für . 
die Arbeitsentgelte. 
. Jede gemeinschaftsrechtliche Regu-

lierung der Arbeitsbedingungen be­
deutet für einige Länder eine Anhe­
bung des bisherigen Standards und 
eine entsprechende Erhöhung der Ar­
beitskosten. 

Daraus ergeben sich :tWel mogucue 
Folgen: 

Entweder sind die Arbeitnehmer in 
diesen Ländern zur Lohnzurückhal­
tung gezwungen, auch dann, wenn sie 
Lohnerhöhungen einer Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen vorziehen 
würden; durch Lohnzurückhaltung 
würde dann der regulierungs bedingte 
Kostendruck aufgefangen. 

Oder -sie setzen Lohnerhöhungen 
durch und verschlechtern damit ihre 
Beschäftigungschancen, was in der 
Folge Subventionsforderungen' an die 
Gemeinschaft auslösen würde. 

Auf die eine wie die andere Weise 
würde die gemeinschaftsrechtliche 
Regulierung der Arbeitsbedingungen 
den Zusammenhalt in der Gemein­
schaft eher gefährden als fördern. 
8. Art.4 des Sozialpolitischen Proto­
kolls sieht vor, daß die Sozialpartner 
auch europäische Tarifverträge ab­
schließen können. Soweit sich Ver­
tragsbestandteile auf die in Art.2 des 
Protokolls erwähnten &reiche bezie­
hen (also nicht auf das Arbeitsentgelt), 
würde ihre Durchführun(t:m der Ge­
meinschaft . übernommU' werden, 
wenn dies auf Antrag der Sozialpart­
ner und auf Vorschlag der Kommissi­
on vom Rat beschlossen wird.. Rat und 
Kommission würden dann vor allem 
auf dem Gebiet der Arbeitsbedingun­
gen die Verantwortung für die Durch­
setzung von Tarifverträgen überneh­
men. 

Tarifverträge auf Gemeinschafts.. 
ebene führen tendenziell ebenso wie 
die gemeinschaftsrechtliche Regulie­
rung zu einer Vereinheitlichung der 
Arbeitsbedingungen. Ferner dürften 
sie eine produktivitätsorientierte Dif­
ferenzierung der Arbeitsentgelte zwi­
schen den Mitgliedstaaten beeinträch­
tigen. 

Beide Vereinheitlichungstendenzen 
haben bei den bestehenden Produkt!.­
vitätsunterschleden ein Ansteigen der 
Arbeitslosigkeit in produktivitäw­
schwächeren Mitgliedstaaten zur Fol· 
ge. 

Obwohl die Zustimmung des Eur0-
päischen Arbeitgeberverbandes vor­
ausgesetzt wird, sind auch hier die 
institutionellen KontroUmöglichkei­
ten gering, da die Vertreter der Mit­
gliedstaaten, die eine unterdurch­
schnittliche Arbeitsproduktivität auf­
weisen, im Arbeitgeberverband über­
stimmt werden köllIlen und die Mehr­
heit sogar ein Interesse an einer Egali­
sierung der Arbeitskosten haben 
kan..n, weil sich dadurch für sie der 
We~rbsdruck verringert. 

AuCJl Ot::~w~c ..... c~ ol~""'", ............ --

europäischen Regulierungen und Ta­
rifverträge bedürfen grundsätzlich 
nicht der Einstimmigkeit. sondern 
können mit qualifizierter Mehrheit 
beschlossen werden (Art.2Abs.2). Ein-

stimmigkeit ist nur dann erforderliCh.. 
wellIl die in Abs.3 genannten Bereiche 
(z.B. soziale Sicherheit, Kündigungs­
schutz, Sozialplanrecht, Mitbestim­
mung) betroffen sind, wenn das Euro­
päische Parlament den Standpunkt 
des Rates abgelehnt hat oder wenn 
der Rat den daraufhin von der Kom­
mission überprüften Vorschlag abän­
dern will (Art.189c EUV). 

Eine B~sseler Politik auch 
der beruflichen Bildung 

9. Im Bereich der beruflichen Bil­
dung soll die Europäische Gemein­
schaft nicht mehr nur für allgemeine 
Grundsätze zur Durchführung einer 
gemeinsamen Politik in bezUg auf die 
Berufsausbildung (Art. 128 EWGV) 
und für Umschulungsbeihilfen im 
Rahmen des Sozialfonds (Art. 125 
EWGV) zuständig sein, sondern ge­
mäß Art. 127 Abs.l EW soll sie .eine 
Politik der beruflichen Bildung" 
durchführen. 

Dazu gehört ausdrücklich die • Ver­
besserung der beruflichen Erstausbil­
dung" und die "Erleichterung der Auf­
nahme einer beruflichen Bildung"- . 
(Abs.2). In Art. 126 EW '$OU die. Ge­
meinschaft auch das Recht erhalten, 
die Gestaltung der Bildungssys:teme 
nicht nur zu ~terstützen, $Ondern zu 
ergänzen. . .... 

Nach Art. 128 EW leistet die Ge- , 
meinschaft sogar "einen Beitrag zur . 
Entfaltung der Kulturen der Mitglied­
staaten", indem sie z.B. die Tätigkeit 
der Mitgliedstaaten im Bereich des . 
"künstlerischen und literarischen 
Schaffens, einschließlich im audiovi­
suellen Bereich", durch eigene Maa:.. . 
nahmen ergänzt. 

Kaum ein Gebiet erscheint für eine . 
auch nur teilweise Zentralisierungauf ' 
europäischer ~ne so wenig geeignet .. 
wie das der Kultur- und Bildungspoli- , 
tik, denn die nationalen und regiona­
len Präferenzen und Traditionen sind 
geradezu eh;mentar für die auch in . 
Art. 128 EW als bewahrens- und ent­
faltenswert anerkannte kultureUe 
Vielfalt. . 

Es soll die Gemeinschaft' in ihrer . 
neuen Kompetenz nach Art. 128 EW ' 
noch nicht einmal auf die europäi­
schen und internationalen Aspekte 
beschränkt bleiben; sie erhält im. Ge- . 
genteil eine weiter gefaßte Kompe­
tenz. 
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Eine Gemeinschaftskompetenz auf 
diesen Gebieten birgt wegen der 
grundsätzlichen Höherrangigkeit des 
europäischen Rechts gegenüber dem 
Recht der Mitgliedstaaten und wegen 
der Unzu!änglichkeit der Veranke­
rung des Subsidiaritätsprinzips die 
Gefahr in sich, daß die Kompetenzen 
der Mitgliedstaaten, aber auch z.B. die 
der. deutschen Bundesländer, syste­
matisch ausgehöhlt werden, ohne daß 
die Ausübung der Gemeinschaftskom­
petenz einer wirksamen Kontrolle un­
terliegen würde. 

10. Die Mitwirkung des Europäischen 
Parlaments an legislativen Maßnah­
men der Gemeinschaft ~d durch Art. 
189b EUV nicht gefördert, sondern im 
Gegenteil tendenziell eher ge­
schwächt. 

Zwar sollen nach Art. 189 EUV das 
EuropäisChe Parlament und der Rat 
gemeinsam Verordnungen und Richt­
linien erlassen, doch beschränkt sich 
die Mitwirkungsbefugnis des Parla­
ments weiterhin (wie in Art. 149 Abs.2 
EWG-Vertrag) auf die Möglichkeit, mit 
absoluter Mehrheit Vorschläge von 
Kommission und Rat zu blockieren. 

Die nach Art. 189b Abs. 4 EUV vorge­
sehene Regelung über einen Vermitt­
lungsausschuß, in dem Mitglieder des 
Rates und Vertreter des Europäischen 
Parlaments gemeinsam eine Einigung 
über einen gemeinsamen Entwurf zu 
erzielen' haben, führt letztlich dazu, 
daß für eine Maßnahme von Kommis­
sion und Rat nicht eine Mehrheit im 
Europäischen Parlament gesucht wer­
den muß, sondern lediglich eine Mehr­
heit der Vertreter des Parlaments im 
Vermittlung~aussch~ 

Eine weitere Verdünnung der 
parlamentarischen Rechte, 

" Da diese vertreter Wfederum vom 
Parlament bestimmt werden, bedeutet 
dieses Verfahren eine weitere Verdün­
nung der Mitwirkungsrecllte des Par­
laments an Gesetzgebungsverfahren 
der Gemeinschaft. 
. Im Vergleich zu Art. 149 Abs.2 EWG­
Vertrag stellt die Neuregelung des­
halb möglicherweise die effektivere 
Lösung dar, zugleich aber eine, die 
geeignet ist, einen Widerstand des 
Parlaments, gegen Maßnahmen der 
Kommission und des Rates weiter zu 
erschweren. 

Die Defizite des Maastricht·Vertra­
ges sind so schwerwiegend, daß von 
einer Ratifizierung des derzeit vorlie­
g,enden Vertragstextes abzuraten ist. 
Anderungen des Vertrages in Rich­
tung der hier angegebenen Ziele hin· 
gegen lassen erwarten, daß eine Fort­
entwicklung der Europäischen Ge­
meinschaften auf der Grundlage der 
Europäischen Wirlschaftsgemein­
schaft, der Europäischen Gemein­
schaft für Kohle und Stahl sowie der 
Euratom-Gemeinschaft zu einer ech­
ten Europäischen Union'auch die Zu­
stimmung der Mitgliedstaaten und ih­
rer Bürger finden wird. 

Aus diesem Grunde setzen wir uns 
für eine Revision des Maastricht-Ver­
trages im Sinne dieser Zielsetzungen 
ein. Gegenwärtig erscheint nichts not­
wendiger als eine Verfassungsdiskus· 
sion, die auf eine klare Begrenzung 
der Kompetenzen der Europäischen 
Gemeinschaft nach dem Subsidian­
tätsprinzip, eine verbesserte Kontrolle 
der Exekutive der Gemeinschaft 
durch die Mitgliedstaaten und die an­
deren Institutionen der Gemeinschaft 
sowie auf ein System freien Wettbe­
werbs zielt." 
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.•• ::,}~\,'~ .... ,'. '~ .. Ir'i":·, ",' . O. • 
. riEf esetzte:.dc1Ultschc Kritik an Maastncht 

'!fll; - ~\JlT~~'· '.t.",,··lfl'q·' 'i . ... . tt.. ;t , ... '~::,f?f{nlne~e.sProJesso,.engutaclzten 
:;iElno' GruPfo:deUlScher Wissenschafter Ist zur Schlussrolgerung gelangt, der Vertrag von 
Mwtricht se auch ausserhalb des sehon früher angefochtenen Wähnmgsunionsprojekts mit 
seinem jclZfgen Inhalt nicht ralilikationsfllhig. Er bedUrfe einer durchgreirenden Revision 
zur Gewlhrleistung des marktwirtschanlichen IntegrationskonzeplS. 

Zr. Du Abkommenswerk von Maastricht Ober 
die EuropfUscht Union ,tösst - selbst ungeachtet 
de. negaliven dänischen Volksentscheids - in 
OeulSchland aur fortgeseute und erweiterte Kri­
tik. Nachdem sich unl:lngst 60 Ökonomen mah­
nend zur Wahrung,union haben vernehmen las­
sen (vgl. NU Nr. 135). liegt nun eine .. Stellung­
nahme deutscher Hochschullehrer der Rechts­
und Wirtschaftswissenschaften» vor, die ein gan­
z.s BOndei von Bedrohungen der marktwirt-
5chaftlichen Ordnung sichtbar machen. Sie erklä­
ren zwar, die europäische Einigung sei ein crstre-

Die Unlcrzelchnergruppe 
Oezcichnc1 ist der hiet zu,ammengdasste Posi­

tionsbczug von den Prorcssoren Petet Bemholz' 
(D,sel). Ulrich ImmenS8 (GOllin8en). Christian 
KIM_ IIIo •• o .. rl, loochl .. RUcktrt (Hanno­
ver). Dieter Schmidtchen (SaarbrUcken), Christia" 
Slard< (GOldng<n). Manrred Slreit (Frelburgl. 
Roland Vaubol (Mann heim) und ChristIon Watrin 
(Köln). 

"enswertes Ziel; der mit dem VenT1lg \lbcr die 
"uropllische Union (EUV) gewählte Weg berge 
.Iber so schwerwiegende Gefahren in .ich, «dass 
üer Venrag noch einmal UbeT1lrbeilel werden 
<ollte, um rur alle Mitgliedstaaten der Europäi­
'chen Gemeinschaft und ihre BUrger annehmbar 
I.U sein». Wie das gemeint sei, wird noch deut­
licher im Schlussabschnitt der Stellungnahme 
.ichlbar, wo ausdrücklich von einer Ratifikation 
-Jes EUV abgeraten wird. Als MOlla dienl die 
Überschrift .. Zentralisierung ohn~ Kontrolle». 

Bedrohtes WeUbewerbs· 
und stumpres SubsldinriUUsprinzip 

Unler dem Olickwinkel von Marktwirtschaft, 
:>ubsilliari\11 und demokratischer Kontrolle haI 
lias Wissen.chafterkollegium zehn Kritlkel.ment. 
.Iurgelistet und begrUndet. Die GedankenfDhrung 
beginnt mit dem neu gef.ssten EG.Z/.,kata'og. 

Huhrgns mit hoher nentabilität 
Künftig 

auell DlN!ktilJveslitiofle" im Aualand 
Cis. Es.t«n. 6.J,,1I 

Oie Ruhrgo. AG. der mil Abstand gr~sste deut­
.che Erdgasveneiler, hat im GeschArtsjahr 1991 
.. ieder gut verdient und schOllet den In der AG 
'nit 466 (I. V. 463) Mio. DM ausgewiesenen 
llilantgewinn voll an die Aktionäre aus. Damit 
·;ommen diese (es handelt sich um eine Gruppe 
'-on Energieuntemehmen) wie schon seit Jahren 
·meut in den Genuss einer Dividende in der 
'rössenordnung V/>1I 50M. wenn man berUcksich­
'st, dass das gezeichnete Kapital zu einem guten 
'eil aus Gesellschaflsmiueln bezahlt wurde. Der 
:nllltmjo"resiJberschuss steht bei einem kräftig 
mein VieMel gewachsenen Umsatz von 15,28 
12.19) Mia. DM mit 789 (664) Mio. DM zu 
·uch. In der AG wird der Gewinn mit 666 (563) 
lio. DM ausgewiesen. bei einem Umsatz von 
\.58 (10.82) Mia. DM. Dabei musste die Ruhr­
's im abgelaufenen Jahr in OSldeutschland An­
ufverluste von 190 Mio. DM verkraften. Das 
"einigte DVFA-Ergebnis je Aktie konnte auf 
'M 21.29 (22.97) verbessert werden. Der Cash 
JW nahm auf 1.6 (1,4) Mia. DM zu und Ober­
'eg die Investitionen von 687 (885) Mio. DM er­
:blich. 
Der Absatz der Ruhrgas stieg um 7,4% auf den 

·:kordwert von 549 Mia. kWh. Entscheidend 
aren die weiter zunehmende Zahl von Erdgas­
'rbrauchem, femer die anziehenden Gaspreise 
,wie die Steuererhöhung Mine 1991. Seit An­
ng des laufenden Jahres Ist die Preistendenz 
'cder leicht sinkend. In den ersten Monaten be­
:ste sich der Gasabsatz ungefähr aur dem Vor­
'".sniveau. Gegenwärtig laufen bei Ruhrgas 
'rhandlunsen Uber Preisanpassunge/l im Rah­
:n der langrristigen Lief.rvertrage sowohl mit 
r russischen Gaz"rom als auch mit Norwegen. 
Iter die Preisverhandlungen fällt rund die 
lIfte der GesamtbezUge der Ruhrgu überhaupL 
·rSlandschef Klaus Urs.n lIusserte sich vor der 
.sse allerdings zuversichtlich. dass sich dies in 
,ehbarer Zeit noch nicht auf die Verbraucher­
:ise durchschlagen sollte. 

Wie Konzernchef Liesen ausfUhrt., will sich 
.hrgas kUnftig nicht unbedingt daraur beschrän­
n, lediglich kontraktiertes Gas an der deutschen 
renze abzunehmen. Vielmehr wolle man dort, 
) es sinnvoll und nötig sei, sich auch mit Direkl­
... stiliollen und Krediten an Förderprojekten be­
,ligen. Mit Gazprom werden Gespräche Ober 
"srrisllge KooperationsmOglichkeiten, wie zum 
:ispiel auf dem Gebiet von Gasleitungen und 
nlagen, geruhrt. Ruhrgas zeigt sich auch interes­
:1\ an einer Mitwirkung am riesigen sibiri.chen 
·mal-Projekt. aus dem in der Endphase 20--40 
!ia. m' Cias exportiert werden sollen. Über eine 
,stliche Tdlnaltme - es dOrfte sich voraussicht­
h um ein Konsortium von mehreren Unterneh­
on handeln - ist allerdings noch nicht enlSchie-
n. 

der gemäss Art. 3 des EUV den Gemeinschafts­
organen weitreichende Kompetenzen (.rur die 
Entwicklung eigener Politiken)) einr:tume. Die 
Stichwörter lauten Industriepolitik, Forschungs­
und Technologiel1lrderung. Sozialpolitik. Kultur 
und Bildung sowie Verbraucherschuu. Alarmie­
rend sei nicht nur die Möglichkeit intervention i­
stischer Massnahmen und Programme, sondem 
auch das Fehlen wirksamer Kontrollen durch die 
Mitgliedstaaten. das Europ~ische Parlamenl und 
den Europäischen Gerichtshof. Wertend wird 
zweitens beigefUgt, die zentral.' marktwirtschaft­
liehe Zielsetzung werde nicht nur abgescbw~cllt 
und verwllssert, sondern «als solche 8eändert~, 
weil nun der Wellbewerb nur noch als ein Instru­
ment neben anderen Instrumenten zum Einsatz 
kommen solle. Das Ziel einer orrenen Marktwirt­
schaft bleibe blass und unverbindlich, was einen 
freiheitsbeschränkenden Interventionismus her· 
beizuruhren droh •. 

Skrupel Aussem die Verfasser drillens gegen· 
Ober dem in den EUV aufgenommenen Subsidia­
ntAtsprinzip, das zwar auf den ersten Blick ein 
Fortschritt, aber derart unbeslimml gefust sei, 
dass sich die Mitgliedstaaten gegen eine syste­
matische Aushöhlung: Ihrer Kompetenten durch 
die Gemeinschan nicht wirksam schUtzen könn­
ten. Nach' der gewählten Formulierung entstOn­
den neue Gem.inschartsbefugnisse automatisch 
in jedem Fall, in dem die EG geltend mache, dass 
die Mitgliedstaaten bestimmte Aurgaben nach 
Umrang oder Wirkungen nicht ausreichend wahr­
zunehmen wUssten. «Alternative, die Subsidiarität 
wahrende lösungen (l. B. Kooperation einzelner 
Mitgliedstaaten) werden damit als mögliche 
lösungen ausgeschieden.» 

Auf eine grundlegende Änderung gegen Ober 
der bisherigen Ordnung machen die Professoren 
viertens In bezug auf den Verbraucherschutz auf­
merksam. Habe dieser zuvor alle Massnahmen 
zur Herslellung des Binnenmarktes beachten 
mUssen, so sei er nunmehr Zur unabhängigen 
Zielseuung des Vertrags aurgestiegen. Unkonlrol­
Iierte Eingrirre in das Vertragsrecht der Mitglied­
staaten k~nnten die Folge sein; .denn es gebe 
kaum eine Regulierung. die nicht von lnttressen­
gruppen unter dem Vorwand des Konsumenten­
schutzes gerordert werden könnte. 

In(erventionspotenlial in der 
Industrie· und der TechnnlosiepoJitik 
Ausgangspunkt der f'UnRen und der seehsteM 

Pa.sage der Stellungnahme ist der an die Gemein­
schaft und die Mitgliedstaaten gerichtete' Auftrag. 
.. die nOlWendigen Voraussetzungen rur die Welt­
bewerbsfähigkeit der Industrie der GemeinSchaft» 
zu gewährleisten. Damit werde einer interventio­
nistischen Industriepolitik TUr und Tor geOfTnet, 
und Oberdies wOrden die nationalen Industrie­
politiken vor einer wettbewerbspo/itischen Kon. 
trolle durch die EG geschtltzl. Es sei >.war die 
Rede von einer Vermeidung von Wettbewerbsver_ 
zerrungen, doch brächten die meisten vorgesehe­
nen Instrumente (Anpassungsbeihilfen. Unter­
nehmensfllrderung usw.) zwangsläuOg solche Ver­
zerrungen mit sich. Es werde denn auch nicht ein 
freier und unverfllischter WeUbewerb, sondern 
lediglich «ein System· orrener und wettbewerbs­
orientierter Mllrkte .. stipuliert. Und wenn in du­
striepolitische EG-Massnahmen vom Ministerrat 
einstimmig beschlossen werden mUssten, sei die 
Erfahrung zu beachten, «dass auch die weniger 
intervenlionistisch gesinnten nationalen Regi ... 
rungen 1U politischen Tauschgeschllften bereil 
seien». 

Im Zusammenhang mit der Industriepolitik 
wird der Vertragstil.1 über Forschung und techno­
logische Entwicklung gesehen. Es werde eine 
Politik ermöglicht, die über die Scharrung allge­
meiner, rur die Untemehmen gOnstiger Rahmen­
bedingungen hinausgehe. Sie schllesse spez/f,.che 
Forschunl/q/lrd.rung.progranrme ein, rerner die 
Gründung «gemeinsamer Unternehmen)) und die 
Scharrung .. anderer Strukturen)). Das erörrne der 
Gemeinschaft einen faktisch unkontrollierten zu­
Slltzlichen Spielraum rur industriepolitische Mass­
nahmen und höhle die Kompetenzen der Mit­
gliedstaaten aus. 

S01.i"I-, Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik 

Der siebte Einwand betrim die Erweiterung 
der Zuständigkeiten der EG auf der Grundlage 
des Maastrichter «sozia/poUtis,hen Protokolls». 
das zuelft (ohne Grossbritannien) zustande ge­
kommen ist. Es räumt der Gemeinschaft das 
Recht zum Erlass von Mindestvorschriflen ein; 
ausgenommen sind allerdings da, Arbeitsentgelt, 
das KoalitionsrechI, das Streikrecht sowie das 
Aussperrungsrecht. Die Professorengruppe macht 
vor allem auf die grossen Unterschiede zwischen 
den Pro-Kopf-Einkommen in den einzelnen Mit­
gliediiIndem 'aufmerksam und schliessl aur mög­
liche Harmonisierungsfolgen in bezug auf die 
Arbeitskoslen. Einerseits könnten die Arbeit­
nehmer in den schwllcheren Undern zur Lohn­
zurückhaltung gezwungen werden, womit sich 
immerhin der regulIerungsbedingte Kostendruck 
aurrangen liesse. Anderseits vermöchten sieh 
Lohnerhöhungen durchzusetzen. aber mit der 
Konsequenz verschlechterter Beschäftigungschan­
cen, was in der Folge Sub"enlions/ordtfu"gen an 
die Gemeinschaf! auslösen wUrde. Es schliessen 

El'tragsl"ückgang bci AUHh'iun Industl'ic!:i 
Differenzierte Brallchellcrgebnisse 

dk. w"". 6. Juni 

Der staatHc.he 'nd\ls\riek.('Int.~rn AUS'lrlan In .. 
dustries (A t) hat den Konjunktureinbruch in be­
sonders starkem Masse in den Bereichen Stahl 
und Aluminium gespürt. Das Ergebni. der ge­
wÖhn/ich.n Gcschäftstiitillkeit der gesamten 
Gruppe. die fa" 79000 Personen be.chäftigt (da­
von 22% im Ausland), ging im vcrgangcnen Ge· 
schärtsjahr von 3.1 Mia. Sauf 2.1 Mia. S zurück. 
W3hrend die A/ Technologies ihr Ergebnis deut­
lich verbessem konnten und der Abschluss der 
ÖMV-Gruppe (Erdöl- und ehemiegesellschart) 
im wesentlichen stabil blieb. mussten die Bereiche 
Aluminium und Srohl durch die Austria Metall 
AG (Amag) und die Voest Alpine Slahl AG einen 
kriiftigen RiJckschiag hinnehmen. Die Belastun­
gen aus der Bereinigung des fehlg.schlagenen En­
gagements bei der Aluminiumgiesserei Villingen, 
die Schliessungskosten rur die Elektrolyse in 
Ranshofen sowie die namhaften RUcksteIlungen 
fDr Umstrukturierungsmassnahmen im Edelstahl­
bereich haben zudem das ausserordentliche Er­
gebnis in hohem Masse beeinträchtigL 

Der grone ".r!t"t vor allem bei der ,.mag. der 
von der MUllergeselischaft weitgehend abgedeckl 
wird, hat den Bllrsengang und die Tel/pr/volisle· 
rung der Au.trian Industries wieder 1/1 weite Fem, 
g,riJdcl. Der Verkaur einiger Gesellschaften und 
namentlich der Erwerb eines grossen ÖMV-Ak­
tienpakets durch die (ebenfalls noch mehrheitlich 
staatliche Stromeneugenn) Verbundgesellschafl 
könnte der AI einen Teil der Mittel verscharren, 
die sie zur Sanierung ihrer maroden Branchen be­
nötigt. Die Entscheidung über eine engere (aucb 
kapitalmässige) Verflechtung zwischen Verbund 

sich achtens Erwägungen Ober die Möglichkeit 
europäischer Tari/vertriige an. zu deren Durch­
setzung namentlich auf dem Gebiet der Arbeits­
bedingungen (nicht der Arbeitsentgelte) von den 
EG-Organen Kompelenzen zu' übernehmen wä­
ren. Eine lendenzielle Vereinheitlichung der 
Arbeiubedingungen dürfte Indessen eine produk-

Drei Revisionsziele 
1m Wortlaut nennt die ftStellungnahme deut. 

scher Hochschullehrer» rur den Vertrag von Mus. 
uicht die rolgenden drei Revisionsziele: 

- eine klare und rechilich wir1csam gesicherte 
Kompe1e:nzcnveneilung zwischen der Oemeln­
Ichan und den MII&lied$Ulalen~ 

- eine. verbesserte Konlrolle der Eae:kulive 
durch die Mitgliedstaaten und die nnderen Insli\u­
donen der Gemeinschaft (p."etlll,ebende und 
rCt'hl$jlrech~nde Ortnnc»; 

- ein S)'stem des (reien WClIbewerbs. das 
weder durch incerventionislischc Massnahmen 
einer zenlnJlisienen europAischen aUrokratie noth 
durch marklwidrige Aktivi!.!ten der Mitglied,taa­
ten set1lh,dtl werden darf. 

tivillltsorienlierte Dirrerenzierung der Arbeitsent. 
gelte beeinträchtigen und letztlich ein Ansteigen 
der Arbtitslosigkeit in produktivitälSSchwlcheren 
Mitgliedstaaten hervorrufen. 

Als rragwürdig erscheint den Unterzeichnern 
neuntens die in Maastricht vereinbarte Absicht 
der EG, «eine Politik der beruflichen Bi/dulI/(» 
durchzufDhren. Das gehe Ober die bisherigen Zu­
ständigkeiten rur die Formulierung allgemeiner 
Grundsätze und rur Umschulungsbeihilfen im 
Rahmen des Sozialronds hinaus. Es sei nun aus­
drOcklich die Rede von der .Verbesserung der be­
rumchen Erstausbildung. und der «Erleichterung 
der Aufnahme einer berunichen Bildung'. sowie 
davon, die Ciestallung der BildungssYSleme nicht 
nur zu unterstützen, sondern zu ergänzen. Ebenso 
angefochten wird das Vorhaben, «einen Beitrag 
zur Entfallung der Kullur.,r der Mitgliedstaaten» 
zu leisten, deren 11Itigkeiten etwa im Bereichßes 
«kUnstIerischen und literarischen Scharrens ein­
schliesslich im audiovisuellen Bereich» durch ge­
ei,nete EO-Massnahmen ergAnzt werden sollen. 
DIe Gutachter geben zu bedenken, kaum ein Oe­
biet sei fDr eine auch nur teilweise Zentralisierung 
aur europäischer Ebene so wenig geeignet wie das 
der Kultur- und der Bildungspolitik. Als bedroh­
lich empfinden sie eine Gemeinschartskompetenz 
insbesondere wegen der grundSätzlichen Höher­
rangigkeit des europäischen Rechts gegenüber 
dem nationalen Recht und wegen der Unzuläng­
lichkeit der Verankerung des Subsidiaritätsprin­
zips im Unions vertrag. 

Mnngclhnfle ßcruPliose 
des BG-Parlaments 

Eher als scheinbar denn als wirklich wird in der 
Stellungnahme soda"n die Versl~fkun8 der Mit­
wirkung des Europäischen Parlamen .. an legi.la­
tiven Massnahmen der Gemeinschaft gemIIss dem 
Maastrichter Vertt1lg beurteilt. Wohl sollen das 
P;lrlament und der Rat gemeinsam Verordnungen 
und Richtlinien erlassen, «doch beschränkt sich 
die Mitwirkunssbefugnis des Parlaments weiter­
hin aur die Möglichkeit_ mit absoluter Mehrheil 
Vorschillge von Kommission und Rat zu blockie­
ren". Auch das neue ".rmllllung.vtr/ahren sei 
IlnzulDnglich. weil Kommission und Rat jeweils 
nicht eine unmittelbare Parlamentsmehrheit su­
chen mUssten, sondem lediglich eine Mehrheit 
der Parlamentarier im V.rmittlungsausschuss. Im 
Ergebnis könnten Strassburger WiderstAnde ge­
gcn Massnahmen der Kommission und dC$ Rales 
weiter erschwen werden. 

und ÖMV ist vor Herbstbeginn aber nicht zu er· 
warten. Der kom;(Jlid;erf~ Um.fall des stark i"~ 
Schlingem geratenen industrieHen FlaggschifTs er· 
höhte sich um gut 10% auf fast 170 Mi •. S. Zu be· 
rücksichtigen ist dabei allerdings. da .. II Gesell­
sehaflen mit einem Umsatz von 2.1 Mia. Saus dtr 
4fRechnung geralle",) sind. währe",' anderseits 
zahlreiche neue Firmen mit einem Umsatz vnn 
21,4 Mia. S erslmals zum kon50lidieMe. Ge .. mt· 
Um!li3tz beigetraßen haben. Die ExpnrltmnÖllt' 
konnlen um fast 15% auf 55 Mi •. S erhöht wer· 
den. Der ausgewiesene Co.,h floM' der ganzen 
Gruppe ging von knapp 15 Mia. aur 11.1 Mi •. S 
zurück. Die I""t,ra,/onen verringerten sich ander. 
seits um rund 3 Mia. auf 16 Mi". S. 

Das trtrag.rsIlJrkJrt Unlt",el,men der Holding 
wur erneut die (jMY. deren Ertrag aU!l der ge· 
wöhnlichen GeschArtslatigkeit mit 1.7 (I. V.I.K) 
Mi •• S praktisch un.er~nd.rt blieh. Positiv enl­
wickelten sich auch die AI Teclmnlnl/ie-f. die ihre 
Ertrftge von 100 auf 600 Mio. S verbessern konn­
ten. Die "ne." Alpille Stahl AG erlitt eine Hnlhit­
rung des Ergtb"i.fS'l von I.' Mia. auf 600 Mio. S. 
lief in die roten Zahlen gliU die Amag. die nach 
einem Oberschuss von 400 Mio. S nun einen Ver_ 
lu~t aus der gewöhnlichen OeschllfistAligkeit von 
800 Mio. S ausweist. Die Ertrllge aus den Beleili­
gungen ftlr die AI verminderten sich deshalb 
zwangsläufig; sie eneichten nUT noch 5R8 Mio. S 
"nstall der 662 Mio. S im Vorjnhr. Die Voest 
Alpine reduzierte ihre Überweisung an die A I von 
350 auf I SO Mio. S und die Amag von 40 Mio. S 
auf Null. Höhere Oeträge lieferten dagegen die 
ÖMV und die AI Technolo~ies. Aus diesen Quel­
len nassen der MUllergesellschaft 336 (i. V.266) 
Mio. S bzw. 100 (nach null) Mio. S zu. 

TUI'bulcnzcll um Hufnin 
n:, Sf(Jck/lalnt. 6. Jutt 

Nachdem der Handel mit den Aktien der IInl­
nia. der zweitgrOssten Versicherung Danemarks. 
an der Kopenhagener BlIrse rur drei Tage suspen­
diert gewesen war. sind die litel am Montos zu 
marknnt II./eren Kursen umgesetZl worden. Mil 
der Zusicherung des Managements und der Kon­
trollstelle. dass die ma.imalen Verillst. aur O"ti­
onengeschllften den Oetrag von 350 Mio. dKr. 
nicht Ubersteigen wUrden, ist die Emission von 
2 Mia. dKr. unter der FUhrung der Dm Dt1nrk. 
Bank und der Bank Parihor (vgl. NU Nr. 153) 
nun doch noch durchgeruhrt worden. Ein I"zw;­
s~hen entlassener Mitarbeiter HarnlilS ging in 
Überschreitung seiner Komperenzen verluSireiche 
VerpOichlungen gegenüber einem Fu .. balll<lub 
ein. wobe, eS ihm anfilnglieh offenbar selun,:en 
war. die GeschlIfte zu verheimlichen. 1)" der den 
bisherigen Aktionären gebotene Bezugspreis "n 
der Börse am Montag unterboten wurde, ist damit 
zu rechnen, dass die Titel vorerst von den Finanz­
inslituten Ubemommen werden mUssen. Die 
KontrollsteIle K PMG hielt sodann in einer Erkl~­
rung fest, der Kapitalstatu, von Hafnia sei nicht 
von neuem geprOft worden. 

Der Kapitslzuschu55 von 1 Mi •. dKr. ist drin­
gend notwendig. da sich das Versicherungsunter­
nehmen mit dem Au",auf von Aklienpaketen 
Skandi<rs und ihrer direkten Konkurrentin, 8a/­
t/ca. übemommen haUe. Ende 1991 war bei 
einem Verlust von 1,3 Mia. d Kr. noch ein Eigen. 
kapital von 3.9 (i. V. 5.3) Mia. dKr. ausgewiesen 
worden; der hohe W.rtb~richligungsbedarf hat 
sich inzwischen in einer Überschuldung nieder. 
geschlagen. die von Hafnia Anfang Juli mit 0.45 
Mia. d Kr. angegeben worden ist. Die Orrerte 
Skandias, die angeschlagene Versicherung auf 
dem Wege eines Aktientausches zu übemehmen. 
war von dlnischen GrossaklionJren. darunter der 
Pensionskasse der Arbeitnehmer sowie derjenigen 
der Kommunalbehörden. in diesem rrilhjahr ab· 
gewiesen worden. 

Anzeige 
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